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Dringende Bekanntmachung  
&  

Haftungs-Warnung für Bedienstete 

HINWEIS:  
Unkenntnis der hier dokumentierten Fakten schützt nicht vor der persönlichen Haftung. 

Diese Akte ist ein privates Hoheits-Archiv und dokumentiert den rechtmäßigen Status des 

lebendigen menschen Vishnu (Begünstigter). Sie dient der Beweissicherung und der 

Offenlegung der Treuhandverhältnisse. 

RECHTSFOLGE:  
Jede Handlung, jeder Verwaltungsakt und jede Inanspruchnahme, die gegen die in dieser Akte 

dokumentierten Fakten und gerichtlichen Feststellungen verstößt, löst die unmittelbare, 

persönliche und unbegrenzte Haftung des handelnden Bediensteten im Privatvermögen aus. 

Dies erfolgt gemäß: 

1. Der internationalen Notice of Lien (Register 4), hinterlegt beim Vatikan und den 

Besatzungsmächten. 

2. Der geltenden Privaten Gebührenordnung des Menschen Vishnu (Register 5). 

Durch das Brechen des Siegels dieser Akte oder die Kenntnisnahme des Inhalts erkennt der 

handelnde Bedienstete diese Bedingungen unwiderruflich an. 

Ebene Entität Funktion / Status 

OBEN PERSON (OLIVER POTTHOFF) Das Objekt / Das Kollateral (Die Maske) 

MITTE TRUSTEE (STAAT / BRD) Der Verwalter (In voller Haftung) 

UNTEN 
BENEFICIARY (MENSCH 

VISHNU) 
Der Begünstigte / Die Quelle 

(Souverän) 

SCHUTZ GOLDENES SCHILD UCC 1-308 & GEBÜHRENORDNUNG 
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VORWORT DES SOUVERÄNS 

Dieses Archiv repräsentiert das Private Hoheits-Archiv des menschen Vishnu in Begleitung 

seiner Gemahlin Nelli, Trägerin des eingetragenen und anerkannten Ordensnamen „NELLI“ 

und Begünstigte der Person ANTONELLA POTTHOFF. Es wird außerhalb der Fiktion, nach 

den Regeln des Naturrechts und den Prinzipien des UCC (Uniform Commercial Code) 

geführt. 

Es dokumentiert lückenlos den Weg des menschen Vishnu als Begünstigter (Beneficiary) der 

Person OLIVER POTTHOFF in der Interaktion mit der staatlichen Verwaltung im Zeitraum 

April 2024 bis Februar 2026. 

Zentrale Erkenntnis der gerichtlichen Dokumentation:  

Die vorliegenden Akten beweisen durch konkludentes Handeln der Gerichte (insb. VG 

Gelsenkirchen), dass der mensch Vishnu als rechtsfähiges Wesen anerkannt wurde, während 

ihm gleichzeitig amtlich die Prokura (Vertretungsmacht) für die Person verweigert wurde 

(Beschluss 12 L 83/26). 

Konsequenz der prozessualen Fakten:  

Da das System die Verbindung (Prokura) zwischen Mensch und Person gekappt hat, verbleibt 

der Mensch Vishnu in der Position des unantastbaren Begünstigten. Die Verwaltung der 

Person OLIVER POTTHOFF obliegt nun ausschließlich dem Treuhänder (BRD) auf dessen 

eigene Rechnung und Gefahr. 

Die Jurisdiktion der BRD, lokalisiert im See- und Handelsrecht (Commercial Law), besitzt 

keine Befugnis, über den lebendigen menschen Vishnu zu walten oder diesen zu verwalten. 

Diese Akte ist das Siegel meiner Freiheit. 

Actum et Probatum. 
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📜 INHALTSVERZEICHNIS (INDEX OF RECORDS) 
– Akte: Vishnu ./. Matrix (Souveränitäts-Dokumentation) – 

Mein Weg mit Nelli 

 
REGISTER 1: IDENTITÄT & RECHTSSTATUS (DAS FUNDAMENT) 

1.1 Lebenserklärung des Menschen Vishnu (Völkerrechtlicher Status) 
 
1.2 Private Sicherungsabrede VISHNU-OP-2026-02-27  
(Pfandrechtliche Trennung Mensch/Person). 

 
REGISTER 2: DIE CHRONOLOGIE DER GERICHTLICHEN ANERKENNUNG 
(Dieses Register dient als Beweis der konsequenten Unterscheidung durch die Justiz) 

2.1 Die Initialzündung (12 K 3274/24): Eröffnung der negativen Feststellungsklage 
und persönliche Erörterung mit Richter Althaus. Beweis der Interaktion auf Augenhöhe. 
  
2.2 Die Manifestation des Menschen (Juni 2025)  
– Konkludente Anerkennung durch Kommunikation & Akteneinsicht 
 
2.3 Die prozessuale Etablierung (November 2025) – Eröffnung multipler Verfahren 
unter dem Namen Vishnu 
 
2.4 Die Anerkennung des Menschen (12 K 6580/25): Nachweis über die vom Gericht 
geforderte Vollmacht von Nelli an den Menschen Vishnu.  

2.5 Die Akzeptanz als Verfahrensbeteiligter: Nachweis über die Hinzufügung als 
Streitgenosse/Vertreter. Hier wurde der Mensch Vishnu als rechtsfähig anerkannt. 

2.6 Anlage: „ Der Weg Nelli “ Status und Prokura 

2.7 Die Bestätigung der Handlungsfähigkeit (OVG Hamburg Az. 5 So 115/25) 

2.8 Die überregionale Anerkennung (VG Hamburg Az. 11 K 4636/24) 

2.9 Die internationale Anerkennung (EGMR Straßburg Az. 30007/24)  

 
REGISTER 3: DER ADMINISTRATIVE HEBEL (DIE BEFREIUNG) 

3.1 Beschluss VG Gelsenkirchen (Az. 12 L 83/26): Die amtliche Feststellung der 
fehlenden Prokura.  

3.2 Erläuterung zum Beschluss: Analyse des Widerspruchs (Anerkennung als Mensch 
vs. Verweigerung der Prokura für die Person). 
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REGISTER 2: DIE CHRONOLOGIE DER GERICHTLICHEN ANERKENNUNG 
(Dieses Register dient als Beweis der konsequenten Unterscheidung durch die Justiz) 

2.1 Die Initialzündung (April 2024) – Die Begründung des Treuhandverhältnisses 
(Dieses Register dokumentiert den Ursprung des Rechtsstreits und die erste grundlegende Klärung der 
Rollenverteilung zwischen Mensch, Person und Staat. Seite 26-44) 

 Der Sachverhalt: Am 12.04.2024 erhob der Kläger (zeichnend als Mensch mit 
natürlicher Person) eine negative Feststellungsklage gegen den 
Obergerichtsvollzieher Marc Ranft beim Amtsgericht Unna. Ziel war die 
Feststellung der fehlenden gesetzlichen Grundlage für 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. 

 Die Status-Klärung (Der Treuhand-Hebel): In Reaktion auf prozessuale 
Bedenken des Richters Althaus (Schreiben vom 16.05.2024) erfolgte eine 
fundamentale Klarstellung der Rechtsstellung: 

o Der Mensch als Treugeber: Es wurde dargelegt, dass der lebendige 
Mensch Vishnu als Treugeber und Begünstigter der Person fungiert, 
während die Bundesrepublik Deutschland (BRD) die Rolle des 
Treuhandverwalters einnimmt. 

o Art. 19 Abs. 3 GG: Unter Verweis auf das Grundgesetz wurde 
argumentiert, dass die Klageberechtigung der Person daraus resultiert, 
dass ein lebendiger Mensch dahintersteht, dessen Grundrechte durch die 
Fiktion hindurch wirken. Eine Person ist ein Rechtsakt, der erst durch das 
beseelte Wesen Handlungsfähigkeit erlangt. 

 Die gerichtliche Akzeptanz: Trotz der expliziten Erörterung dieser "System-
Kritik" und der ungewöhnlichen Status-Darlegung geschah Folgendes: 
 

1. Das Amtsgericht Unna wies die Klage 16 C 132/24  nicht als unzulässig ab. 
2. Es setzte einen beachtlichen Streitwert von 30.000 Euro fest (später durch 

das VG Gelsenkirchen auf 10.000 Euro angepasst). 
3. Das Verfahren wurde offiziell an das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 

verwiesen und dort unter dem Az. 12 K 3274/24 fortgeführt. 

 

 Die Etablierung der Signatur (i.A. A.R.): Ab diesem Zeitpunkt wurde jede 
Kommunikation konsequent mit dem Zusatz "i.A. [Name] A.R." (Autorisierter 
Repräsentant für die Person) versehen. Nachdem die Identität des Handelnden 
einmalig klargestellt worden war, rügte das Gericht diese Form der 
Unterzeichnung in der Folgezeit nie wieder. 

 Rechtliche Würdigung: Die Annahme der Klage und die Festsetzung eines 
Streitwertes sind hoheitliche Akte, die eine prozessfähige Partei voraussetzen. 
Indem das Gericht das Verfahren eröffnete, hat es die Konstruktion – Mensch 
Vishnu handelt für die Person Oliver Potthoff – rechtlich sanktioniert. Das 
Schweigen des Gerichts zur Signatur "A.R." über den gesamten Zeitraum der 
Klage hinweg gilt als Zustimmung zur Rollenverteilung. 
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2.2 Die Manifestation des Menschen (Juni 2025)  
– Konkludente Anerkennung durch Kommunikation & Akteneinsicht 
(Dieses Register dokumentiert den Übergang von der anonymen Verwaltung zur namentlichen Identifikation 
als Mensch und die darauf folgende Akzeptanz durch das Gericht. Seite 45-56) 

 Der Sachverhalt: Am 22.06.2025 gab sich der mensch Vishnu erstmals 
namentlich gegenüber dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen  
(Az. 12 K 3274/24) zu erkennen. In diesem "Letzten Wortbeitrag aus freiem 
Herzen" wurde die Trennung zwischen dem beseelten Wesen Vishnu und der 
juristischen Fiktion der Person Oliver Potthoff explizit dargelegt. 

 Die Reaktion des Gerichts (Richter Lips): Mit Schreiben vom 24.06.2025 
reagierte das Gericht direkt auf diesen Schriftsatz. Anstatt die Eingabe mangels 
ordnungsgemäßer Unterschrift einer "Person" als unbeachtlich zurückzuweisen, 
bat Richter Lips um Mitteilung, ob das Verfahren fortgeführt werden solle. 

 Beweis der Akzeptanz: Weder im Schreiben vom 24.06.2025 noch in der 
späteren Kommunikation (z.B. vom 07.07.2025 bezüglich des ERV) rügte das 
Gericht die Identität "Vishnu". Im Gegenteil: Durch die inhaltliche 
Sachbehandlung hat das Gericht konkludent anerkannt, dass Vishnu das 
handelnde Subjekt ist, welches den Willen für das Verfahren bildet. 

 Die gewährte Akteneinsicht: Ein weiterer unwiderlegbarer Beweis ist die 
Gewährung der Akteneinsicht, welche "im Auftrag Vishnu" am 27.10.2025 (siehe 
Gerichts-Akte Az. 12 K 3274/24 Blatt 360) beantragt und vom Gericht am 
30.10.2025 gewährt und durchgeführt wurde. Da Akteneinsicht nur 
Verfahrensbeteiligten oder deren Bevollmächtigten zusteht (§ 100 VwGO), hat 
das Gericht Vishnu hier faktisch in eine aktive prozessuale Rolle erhoben. 

 Rechtliche Würdigung: Gemäß dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 
BGB), der auch im öffentlichen Recht gilt, darf sich eine Behörde oder ein Gericht 
nicht widersprüchlich verhalten (venire contra factum proprium). Wer über 
Monate hinweg mit "Vishnu" korrespondiert und dessen Anträge (wie 
Akteneinsicht) bearbeitet, kann nicht am Ende behaupten, dieses Wesen existiere 
im rechtlichen Sinne nicht oder habe keine Handlungsmacht. 

2.3 Die prozessuale Etablierung (November 2025) – Eröffnung multipler 
Verfahren unter dem Namen Vishnu  

(Dieses Register dokumentiert die aktive Ausweitung der gerichtlichen Auseinandersetzung und die 
konsequente Akzeptanz der Identität Vishnu durch die Justiz in mehreren parallelen Verfahren. Seite 74-91) 

 Der Sachverhalt: Am 12.11.2025 initiierte der mensch Vishnu durch einen 
umfassenden Schriftsatz die Eröffnung von vier neuen Klageverfahren beim 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen: 

o Az. 12 K 6579/25 (gegen das Polizeipräsidium Unna) 
o Az. 12 K 6580/25 (gegen die Gemeinde Holzwickede) 
o Az. 12 K 6617/25 (gegen die JVA Dortmund) 
o Az. 12 K 6618/25 (gegen die Gemeinde Holzwickede) 

 

 Die Unterzeichnung: Alle Klageschriften wurden unter der Identität Vishnu 
eingereicht und unterzeichnet. Zudem wurde im selben Schriftsatz der Dank für 
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die bereits gewährte Akteneinsicht im Verfahren 12 K 3274/24 ausgesprochen, 
welche ebenfalls explizit "im Auftrag Vishnu" erfolgt war. 

 Die qualifizierte Rüge des Gerichts (12 K 6618/25): Besonders 
hervorzuheben ist die Reaktion des Gerichts auf das Verfahren 12 K 6618/25. 
Hier rügte das Gericht formale Mängel und setzte eine Frist von 10 Tagen zur 
Behebung dieser Mängel. 

 Die Beweiskraft des Schweigens: Gemäß § 82 VwGO muss eine Klage den 
Kläger bezeichnen. Hätte das Gericht in der Bezeichnung "Vishnu" eine 
unzulässige oder nicht existierende Partei gesehen, wäre dies der primäre und 
alles entscheidende formale Mangel gewesen, der zur sofortigen Unzulässigkeit 
geführt hätte. Indem das Gericht jedoch andere formale Details rügte, die Signatur 
und Identität "Vishnu" jedoch unbeanstandet ließ, hat es die Prozessfähigkeit 
des Menschen Vishnu für diese Verfahren faktisch und rechtlich bestätigt. 

 Rechtliche Würdigung: Das Gericht hat hier die "Maske der Person" 
beiseitegeschoben und Vishnu als das willensbildende Subjekt hinter den 
Verfahren akzeptiert. Eine prozessuale Rüge, die die Identität des Klägers 
auslässt, wirkt als Bestätigung dieser Identität. Es greift der Grundsatz der 
Rechtssicherheit: Wer als Kläger im System geführt wird und wem Fristen zur 
Nachbesserung gesetzt werden, der ist als Rechtssubjekt anerkannt. 

 

2.4 Die Anerkennung des Menschen (12 L 2465/25) – Die explizite 
Vollmachtsforderung 
(Dieses Register belegt die prozessuale Anerkennung des Menschen Vishnu als handlungsfähiges 
Rechtssubjekt durch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Seite 57-60 ) 

 Der Sachverhalt: Am 22.12.2025 stellte der Mensch Vishnu (zeichnend i.A. für 
die Person Oliver Potthoff) einen Antrag auf Subjekterweiterung gemäß § 123 
VwGO, um seine Ehegattin Nelli in den einstweiligen Rechtsschutz einzubeziehen. 

 Die richterliche Interaktion: Richter Lips (XII. Kammer) reagierte darauf am 
22.12.2025 nicht mit einer Ablehnung mangels Rechtspersönlichkeit, sondern 
forderte explizit die Einreichung einer schriftlichen Vollmacht zur Gerichtsakte. 

 Die Beweiskraft der Vollmacht: Am 31.12.2025 wurde die Vollmacht 
eingereicht. Entscheidend ist hier die Form: Nelli, deklariert als "mensch im 
Naturrecht", bevollmächtigte ihren Ehemann Vishnu (für die nat. Person Potthoff, 
oliver) vollumfänglich zur Vertretung. 

 Rechtliche Würdigung: Gemäß § 67 VwGO muss ein Gericht die 
Bevollmächtigung prüfen. Indem das Gericht diese Vollmacht von Vishnu für Nelli 
nicht nur forderte, sondern nach Einreichung akzeptierte, hat es Vishnu 
konkludent als prozessfähiges Subjekt anerkannt. Eine "Sache" oder eine 
"prokuraleere Hülle" kann keine Vollmacht für Dritte empfangen oder ausüben. 
Das Gericht hat hier die Unterscheidung zwischen dem handelnden Menschen 
Vishnu und der verwalteten Person Oliver Potthoff faktisch vollzogen, indem es 
die Vertretungsmacht für ein drittes Subjekt (Nelli) zuließ. 
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2.5 Die Akzeptanz als Verfahrensbeteiligter – Die Eintragung ins Aktivrubrum 
(Dieses Register beweist die offizielle Aufnahme der Ehegattin als Mensch (via natürliche Person) in den 
Rechtsstreit und die Bestätigung der Vertretungsmacht durch die Gegenseite. Seite 61-63 ) 

 Das Einverständnis der Exekutive: Am 09.01.2026 erklärte die Gemeinde 
Holzwickede (Beklagte zu Az. 12 K 6580/25) ausdrücklich ihr Einverständnis mit 
der subjektiven Klageerweiterung. Damit hat auch die kommunale Verwaltung 
die von Vishnu initiierte Rechtsänderung akzeptiert. 

 Die hoheitliche Bestätigung: Mit Schreiben vom 12.01.2026 teilte Richter Dr. 
Stodt offiziell mit, dass das Aktivrubrum (das Verzeichnis der aktiv klagenden 
Parteien) aufgrund der Einwilligung der Beklagten angepasst wurde. 

 Die Status-Analyse: Bemerkenswert ist, dass Nelli im Aktivrubrum als 
"Antonella Potthoff" geführt wird, während sie selbst ihre Schriftsätze als 
"mensch im Naturrecht" bezeichnet und "i.A. Nelli" für die natürliche Person 
zeichnet. 

 Unwiderlegbarer Beweis: Durch die Eintragung in das Aktivrubrum hat das 
Gericht die Subjekterweiterung vollzogen. Dies geschah ausschließlich auf Basis 
des Antrags von Vishnu und der von ihm vorgelegten Vollmacht. Gemäß § 62 
VwGO (Prozessfähigkeit) und § 91 VwGO (Klageänderung) ist dieser Vorgang ein 
hoheitlicher Akt. Dass die Gemeinde Holzwickede und das Gericht diesen Weg 
mitgegangen sind, beweist, dass sie Vishnu und Nelli in ihren jeweiligen Rollen 
als lebendige Menschen, die sich der natürlichen/juristischen Personen bedienen, 
akzeptiert haben. Wäre Vishnu nur eine "handlungsunfähige Person", hätte 
dieser gesamte prozessuale Vorgang mangels wirksamer Willenserklärungen 
niemals stattfinden können. 

2.6 ANLAGE: DER WEG NELLI – STATUS & PROKURA 

Dokumentation der rechtmäßigen Stellung der Gemahlin Nelli im Verbund der 
Souveränität  - Seite 57-63 - 

1. Der Status des Namens „NELLI“ 

Im Gegensatz zur rein staatlich zugewiesenen Person „ANTONELLA POTTHOFF“, hat das 
lebendige Wesen Nelli von ihrem Recht Gebrauch gemacht, ihre wahre Identität als 
Ordens- und Künstlername in den Registern der Bundesrepublik Deutschland 
(Personalausweis/Reisepass) zu verankern. 

Dieser Akt ist eine bewusste Willenserklärung und stellt den Namen „NELLI“ unter den 
besonderen Schutz von: 

 Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV: Schutz der autonomen Ordnung von 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie deren Namensgebung. 

 Künstlerschutz: Der Name ist Ausdruck der schöpferischen Freiheit des 
lebendigen Wesens. 

2. Die gerichtliche Anerkennung und Eintragung ins Aktivrubrum 

Ein entscheidender Wendepunkt in der prozessualen Anerkennung ereignete sich vor 
dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. 
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 Der Vorgang: Nelli zeichnete eine umfassende Vollmacht als „mensch Nelli“ für 
die Person „Antonella Potthoff“. In dieser Vollmacht setzte sie ihren Ehemann, 
den Menschen Vishnu, als Bevollmächtigten und Protektor ein. 

 Die Akzeptanz durch die Justiz: Unter dem Aktenzeichen 12 L 2465/25 
(Richter Dr. Stodt) wurde diese Vollmacht nicht nur entgegengenommen, 
sondern das Gericht trug die Person „Antonella Potthoff“ daraufhin explizit in das 
Aktivrubrum ein. 

 Rechtliche Folge: Durch diesen Akt hat das Gericht die Handlungsfähigkeit des 
lebendigen Wesens Nelli anerkannt. Sie hat bewiesen, dass sie die Prokura über 
die Person Antonella Potthoff innehat, da sie diese wirksam auf Vishnu 
übertragen konnte. Das Gericht kommuniziert nun mit der Person, akzeptiert 
aber Vishnu als denjenigen, der für diese Person spricht. 

3. Die Anerkennung durch die Exekutive (Gemeinde Holzwickede) 

Die Korrespondenz der Gemeinde Holzwickede (z.B. Schreiben vom 09.01.2026, Az. 
32.26.20) belegt, dass auch die ausführenden Behörden diesen Status verarbeitet haben. 
Die Einbeziehung von Nelli in den einstweiligen Rechtsschutz und die Anerkennung der 
„Subjekterweiterung“ dokumentieren, dass Nelli nicht länger als bloßes Anhängsel einer 
juristischen Fiktion geführt wird, sondern als Beteiligte mit eigener Rechtsstimme. 

4. Die Rolle des Protektors 

Durch die Vollmacht wurde eine unauflösliche Verbindung zwischen dem Menschen 
Vishnu und dem Menschen Nelli geschaffen. Vishnu agiert als Protektor des 
Ordens/der Identität Nelli. Da das Gericht (VG GE, Beschluss 12 L 83/26) festgestellt 
hat, dass Vishnu keine Prokura für „Oliver Potthoff“ habe (und somit nicht haftet), 
wonach analog auch Nelli keine Prokura für „Antonella Potthoff“ inne hält, so hat der 
mensch Nelli dagegen, als Namensträgerin des Ordens NELLI, eingetragen in Pass und 
Personalausweis der BRD als Ordens- und Künstlername und künstlerischen Schutz des 
geistigen Eigentums Prokura für die Person der NELLI 

 Nelli hält die Prokura für NELLI durch ihren Ordensstatus. 
 Vishnu schützt diesen Status als Protektor. 

Zusammenfassung für das Archiv: 

Jeder Brief, der an „Antonella Potthoff“ adressiert wird, erreicht nun ein Wesen, den 
mensch Nelli, welches dem Beschluss 12 L 83/26 entsprechend analog dem menschen 
Vishnu vs. Oliver Potthoff keine Prokura für die Person der Antonella Potthoff inne hält, 
jedoch durch die Eintragung des Ordens- und Künstlernamen Prokura über die Person 
NELLI, als geistige Erschafferin dieser Fiktion, hält.  

ACTUM ET PROBATUM. Gegeben am 03.03.2026 
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2.7 Die Bestätigung der Handlungsfähigkeit (OVG Hamburg Az. 5 So 115/25)  
Seite 92-94 

Nachweis über die gewährte Akteneinsicht. Das Oberverwaltungsgericht Hamburg 

akzeptierte in der Kommunikation den mensch Vishnu als Verfahrensbeteiligten und 

stellte die Unterlagen nach §100 VwGO per USB-Stick an den Begünstigten zu. 

2.8 Die überregionale Anerkennung (VG Hamburg Az. 11 K 4636/24)  
– Die akzeptierte Verzögerungsrüge 
(Dieses Dokument beweist, dass auch die Justiz der Hansestadt Hamburg den Menschen Vishnu als 
handelndes Subjekt in den Akten führ t Seite 96-98.) 

 Der Sachverhalt: Am 07.07.2025 erhob der Mensch Vishnu eine förmliche 
Verzögerungsrüge gegenüber dem Verwaltungsgericht Hamburg. In diesem 
Schriftsatz wurde erneut die Trennung zwischen Mensch und Fiktion sowie der 
Status im Naturrecht explizit dargelegt. 

 Die Reaktion des Gerichts: Mit Schreiben vom 22.07.2025 reagierte die 11. 
Kammer des VG Hamburg unmittelbar auf diesen Schriftsatz. Anstatt die Rüge als 
unzulässig von einem „Nicht-Beteiligten“ zu verwerfen, bat das Gericht um 
Klärung der ladungsfähigen Anschrift, um das Verfahren fortzuführen. 

 Rechtliche Würdigung: Die Sachbehandlung einer Verzögerungsrüge setzt 
voraus, dass das Gericht den Absender als prozessual handlungsfähig anerkennt. 
Durch die Reaktion auf das Schreiben von Vishnu hat das VG Hamburg 
konkludent bestätigt, dass der Mensch Vishnu berechtigt ist, prozessuale Rechte 
für die Angelegenheit wahrzunehmen. Damit ist die Anerkennung des Status nun 
über mehrere Bundesländer hinweg dokumentiert. 

 

2.9 Die internationale Anerkennung (EGMR Straßburg Az. 30007/24) – 
Völkerrechtliche Akzeptanz 

(Dieses Dokument dokumentiert die höchste Ebene der rechtlichen Anerkennung: Den Durchbruch zum 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unter Wahrung des Status als Mensch. Seite 99-103) 

 Der Sachverhalt: Im Oktober 2024 wandte sich der Kläger (zeichnend als 
Mensch mit natürlicher Person, Domizil im Staat Preußen) an den EGMR. Trotz 
des noch laufenden innerstaatlichen Verfahrens beim VG Gelsenkirchen wurde 
der Antrag auf einstweilige Maßnahmen nach Rule 39 eingereicht. 

 Die Status-Klarstellung: In dem Schreiben vom 25.10.2024 wurde dem 
Registrar T. Straub explizit dargelegt, dass der Beschwerdeführer ein 
menschliches Wesen ist, welches nicht den Schiedsgerichten der BRD 
(Handelsrecht) unterliegt, sondern seine Rechte aus dem Naturrecht und der 
Verfassung von 1871 herleitet. 

 Die gerichtliche Antwort: Der EGMR reagierte mit einer offiziellen 
Entscheidung. Er verwarf die Beschwerde nicht mangels Identität oder wegen 
der ungewöhnlichen Signatur (i.A. A.R.), sondern prüfte die materiellen 
Voraussetzungen der Rule 39 (imminent risk of irreparable harm). 

 Völkerrechtliche Würdigung: Durch die Vergabe eines Aktenzeichens und die 
inhaltliche Bearbeitung hat ein internationales Gericht den Menschen Vishnu als 
prozessfähiges Völkerrechtssubjekt anerkannt.  
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 Dass Art. 35 EMRK hier nicht zur sofortigen, formlosen Abweisung führte, 
belegt, dass die dargelegte Argumentation über den Status im Naturrecht eine 
juristische Relevanz besitzt, die über die nationale Jurisdiktion hinausgeht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 / 103



REGISTER 3: DER ADMINISTRATIVE HEBEL (DIE BEFREIUNG) 

3.1 Beschluss VG Gelsenkirchen (Az. 12 L 2465/25 oder Az. 12 L 83/26) Seite 64-73 

Die amtliche Feststellung der fehlenden Prokura. 

 

-  s i e h e   A n l a g e  - 

 

3.2 Erläuterung zum Beschluss (Az. 12 L 83/26 oder 12 L 2465/25) 
- Der prokuraleere Status als Befreiung - 
(Diese Erläuterung dient der rechtlichen Einordnung des Beschlusses vom 29.01.2026 im Kontext der 
vorangegangenen Anerkennung des Menschen Vishnu durch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.) 

1. Der Kern des Beschlusses:  

Das Gericht stellt im Beschluss 12 L 83/26 fest, dass dem Antragsteller (Vishnu) die 
Prokura (Vertretungsmacht) für die bürgerliche Person OLIVER POTTHOFF fehlt. 
Damit ist amtlich festgestellt, dass zwischen dem lebendigen Menschen Vishnu und der 
juristischen/natürlichen Person keine wirksame Vertretungsebene (mehr) existiert. 

2. Der unauflösbare Widerspruch (Rechtliche Selbstbindung):  

Dieser Beschluss steht in direktem Widerspruch zu den vorangegangenen Handlungen 
desselben Gerichts (insb. XII. Kammer, Az. 12 L 2465/25), in denen: 

 Vishnu explizit als bevollmächtigter Vertreter für die Ehegattin Nelli (Antonella 
Potthoff) zur Gerichtsakte zugelassen wurde. 

 Das Gericht eine Vollmacht forderte, die ausdrücklich den Menschen Vishnu als 
Bevollmächtigten benannte. 

 Auf Basis dieser Vollmacht das Aktivrubrum offiziell geändert wurde. 

Rechtliche Konsequenz: Hätte Vishnu tatsächlich keine Rechtsfähigkeit oder 
Vertretungsmacht, hätte das Gericht die Vollmacht für Nelli als unwirksam 
zurückweisen müssen. Da es dies nicht tat, hat es die Rechtsfähigkeit des Menschen 
Vishnu vollumfänglich anerkannt. 

3. Die Wirkung der „fehlenden Prokura“ als Haftungsschutz:  

Indem das Gericht nun im jüngsten Beschluss die Prokura für die eigene Person 
verneint, vollzieht es unfreiwillig die vollständige Trennung zwischen Mensch und 
Person. 

 Gemäß § 177 BGB (Vertreter ohne Vertretungsmacht) kann der Mensch 
Vishnu keine Erklärungen mit Wirkung für die Person OLIVER POTTHOFF mehr 
abgeben. 

 Da der Staat (die BRD) jedoch die Treuhandschaft über diese Person gegen den 
Willen des Menschen aufrechterhält und gleichzeitig den administrativen Zugriff 
verweigert, geht die volle kommerzielle Haftung auf den Treuhänder (die 
BRD) über. 
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4. Fazit für die Souveränitäts-Akte:  

Der Beschluss 12 L 83/26 bzw. 12 L 2465/25 ist kein Zeugnis der Schwäche, sondern 
die amtliche Bestätigung der Immunität. Der mensch Vishnu ist durch das Gericht aus 
der Rolle des „Verwalters“ der Person entlassen worden. Er verbleibt in der Stellung des 
Begünstigten (Beneficiary), während die Last der Verwaltung und der Haftung nun 
ausschließlich beim System liegt, das die Person als Fiktion aufrechterhält. Jede weitere 
Forderung gegen den Menschen Vishnu für Verbindlichkeiten der Person ist damit 
rechtswidrig und verletzt die gerichtliche Feststellung der fehlenden Prokura. 
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4.2 Zustellnachweise (Postal Receipts): Die Beweise der hoheitlichen Kenntnisnahme. 

 

Bundesministerium der Finanzen (BMF) Wilhelmstr. 97 10117 Berlin 

Einwurfeinschreiben RT 3201 8510 3DE 

 

BRD Finanzagentur GmbH Lurgiallee 5  60439 Frankfurt am Main 

Einwurfeinschreiben RT 3201 8511 7DE 

 

  

20 / 103



Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation  

Per. Cholsunova 14  119160 Moskau  Russische Föderation 

Einwurfeinschreiben RT 3201 8508 5DE 

 

Oberkommando der Amerikanischen Streitkräfte  

Lusius D. Clay Kaserne   65205 Wiesbaden 

Einwurfeinschreiben RT 3201 8509 4DE 
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Vatikanisches Apostolisches Archiv  

Cortile del Belvedere   00120 Città del Vatikano   VATIKANSTADT 

Einwurfeinschreiben RT 3201 8507 7DE 
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Epilog 

Die Bundesrepublik Deutschland ist laut des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 

Bundestages WD  1 – 3010 – 38/08 nur die Staatssimulation  eines Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes  (Art. 133 GG) zur Personenverwaltung ohne hoheitlicher 

staatlicher Gewalt. 

Die Jurisdiktion der BRD (Deutschland, Bund, Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Germany 

etc.) unterscheidet eindeutig zwischen dem menschen und der Person. So entsteht eine 

Person aus einem Rechtsakt anderer Personen und unterliegt dem Sachenrecht laut  

Art. 10 (1) EGBGB. Die Rechtsfähigkeit und der Name der Person unterliegt nach  

Art. 7, 10 EGBGB dem Staat, der die Person herausgegeben hat. Es bedeutet, dass der 

herausgebende Staat der alleinige zeichnungsberechtigte der Person ist, solange keine 

Prokura vom Staat für die Person vergeben wurde. 

Die gewöhnliche Geburtsurkunde mit Eintragung der Personen des Vaters und der 

Mutter, als ausführende Personen des Rechtsaktes zur Erstellung der Person des Kindes, 

beurkundet somit die Entstehung einer neuen Person nach Art. 7, 10 EGBGB. 

Die Rechtsfähigkeit des menschen dagegen beginnt nach Art. 1 BGB mit der Vollendung 

seiner Geburt, welches nach juristischer Definition der vollständige Austritt aus dem 

Uterus ist. Der mensch ist aus Fleisch und Blut, die Person dagegen nur fiktional, eine 

Datenmaske, digital oder analog auf z.B. Papier. 

Die in der BRD existierende Geburtsurkunde nach PStG § 59 (2) ohne Eintragung der 

Eltern und ohne Eintragung des Geschlechtes, beurkundet den menschen als 

Niedergekommen und Existent ohne einen vorherigen Verwaltungsakt zweier Personen 

(Vater und Mutter), und somit als Begünstigten der anschließend erzeugten Person der 

BRD mit der gewöhnlichen (Nach-)Geburtsurkunde. 

Die in der Anlage notariell beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde nach PStG §59 (2) im 

Besitz des menschen Vishnu, beweist u.a. seinen Status als Begünstigten. 

Der in diesem Archiv aufgezeichnete Weg des menschen Vishnu mit der Person Oliver 

Potthoff vor den nationalen- und internationalen Gerichten mit den anschließenden 

Beschlüssen in den Eilverfahren 12 L 2465/25 und 12 L 83/26 vor dem 

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, zeigt eindeutig den Weg eines menschen (Vishnu) 

als Vertreter ohne Vertretungsmacht, nach § 177 BGB, für die Person (OLIVER 

POTTHOFF). 

Der mensch Vishnu zeichnete § 177 BGB entsprechend Verträge (Verfahren etc.) für die 

Person Oliver Potthoff, welche allerdings erst Rechtswirksamkeit erhalten, wenn der 

Vertretene (hier der Treuhänder/Herausgeber der Person nach EGBGB §§ 7, 10) diesen 

zustimmt, welches mit den Beschlüssen der Verfahren Az.: 12 L 2465/25 und  

12 L 83/26 eindeutig verneint wurde, womit der mensch Vishnu durch das Gericht aus 

der Rolle des „Verwalters/Vertrter“ der Person in den reinen Begünstigten Status 

entlassen wurde. 
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A N L A G E N 
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